
Dieser Gesellschaftervertrag ist Grundlage für das Wohnprojekt 

"Windkunst" in Herzogenrath-Kohlscheid, in der Nähe Aachens. Er ist unter 

Einbeziehung des dortigen ersten Projektes entwickelt, daneben steht dann 

noch ein Drittes! Unbedingt ansehen und draus lernen! 
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Gesellschaftsvertrag einer Baugemeinschaft und Wohnungsgemeinschaft 

1. Name, Sitz, Rechtsform 

Wir gründen eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes unter dem Namen "Alte 

Windkunst". 

Als Sitz der Gesellschaft wird Herzogenrath-Kohlscheid vereinbart. 

2. Zweck der Gesellschaft 

Die Beteiligten haben am heutigen Tage mit der Stadt Aachen einen 

Erbbaurechtsvertrag gemäß UR.-Nr. 507/87 des amtierenden Notars 

geschlossen. Auf dem in dem Erbbaurechtsvertrag beschriebenen, von dem 

Erbbaurecht betroffenen Grundbesitz wollen sie eine Gemeinschaftssiedlung 

errichten, bei der 9 Wohnungserbbaurechte sowie ein im Gemeinschafts-

eigentum verbleibendes Gemeinschaftshaus entstehen sollen. 

3. Allgemeine Ziele der Gesellschaft 

Die Gesellschaft versteht sich als eine Gemeinschaft, die anstrebt, die 

Wohnungsanlage selbsthilfegerecht und kostengünstig zu planen und zu 

bauen, und die bemüht ist, eine architektonische Einheit durch 

kooperative Zusammenarbeit aller Gesellschafter zu schaffen. So ist vor 

allem den individuellen Selbsthilfemöglichkeiten der einzelnen 

Beteiligten Rechnung zu tragen, soweit es nach ihrer persönlichen 

Kompetenz und Kapazität möglich ist. Die Zielsetzung ist ein 

ökologisches, d.h. im besonderen sozialökologisches und baubiologisches 

Bauen. Durch kooperative Arbeitsweise soll die Partizipation der 

Beteiligten an Planung und Ausführung ermöglicht und dadurch die 

Identifikationsmöglichkeit mit dem Gesamtprojekt gefördert werden. Die 

Bauform soll insbesondere den Entwicklungs- und Entfaltungsbedürfnissen 

von Kindern Rechnung tragen. Es soll preiswerter Wohnraum geschaffen und 

erhalten werden. Private Spekulation ist auszuschalten. Soweit als 

möglich werden umweltverträgliche Baustoffe verwendet und ökologisch 

verträgliche Energiekonzepte berücksichtigt. 

Auch für außergewöhnliche und plötzlich eintretende finanzielle Notlagen 

ist gegenseitige Hilfe zu gewähren. 

 

4. Dauer der Gesellschaft 
Die Gesellschaft beginnt mit dem heutigen Tag und wird auf unbestimmte 

Zeit geschlossen. 

Mit der Fertigstellung aller Bauwerke und Anlagen und der Endabrechnung 

und Kostenaufteilung auf die einzelnen Gesellschafter endet die 

Bauerrichtungsphase. 

Die Gesellschaft endet bei Aufhebung des Erbbaurechtes, Auflösung der 

späteren Wohnungseigentümergemeinschaft oder durch Auflösung der Gesell-

schaft durch einstimmigen Beschluß aller Mitglieder. 

Die Gesellschaft wird durch den Tod eines Gesellschafters nicht 

aufgelöst, sondern von den übrigen Gesellschaftern fortgesetzt. Auch beim 

Ausscheiden einzelner Gesellschafter, z.B. durch seinen Konkurs oder 

durch Zwangsversteigerung eines Wohnungseigentums, wird die Gesellschaft 

nicht aufgelöst, sondern von den übrigen Gesellschaftern fortgeführt. 

 

5. Organisation der Gesellschaft 
Die Organe der Gesellschaft sind die Mitgliederversammlung und die 

Geschäftsführung (gewählte Vertreter). 

(1) Gesellschafterversammlung 

Die Gesellschafterversammlung berät und entscheidet über alle Fragen, die 

die Gesellschaft und ihre Mitglieder betreffen. Jeder Gesellschafter ist 

Mitglied der Gesellschafterversammlung und somit stimmberechtigt. Der 

jeweilige Stimmenanteil eines Gesellschafters richtet sich nach dem 



Teilungsvertrag nach Wohnungseigentumsgesetz. Jeder Gesellschafter kann 

sich durch beliebige Personen mit schriftlicher Vollmacht vertreten 

lassen. 

a) Gesellschafterversammlungen finden grundsätzlich nach Bedarf statt. 

Nach der Umwandlung in die Wohnungsgemeinschaft, nach Beendigung der 

Bauphase sind alle Eigentümerversammlungen nach dem WEG zugleich 

Gesellschafterversammlungen dieser GbR. Nach diesem Zeitpunkt werden die 

Gesellschafterversammlungen der GbR im übrigen unter sinngemäßer 

Anwendung der in � 14 der Gemeinschaftsordnung der Wohnungsgemeinschaft 

enthaltenen Vorschriften einberufen und abgewickelt, soweit in diesem 

Gesellschaftsvertrag nicht etwas anderes im einzelnen bestimmt ist. Dabei 

hat jeder einzelne Gesellschafter allein ein Antragsrecht für die 

Einberufung einer Versammlung, wenn er dabei zugleich Zeit und 

Tagesordnung bekanntgibt. 

b) Während der Planungs- und Bauphase kann jeder Gesellschafter eine 

Gesellschafterversammlung einberufen, wenn er dies spätestens 8 Tage vor 

dem von ihm festgesetzten Termin unter Angabe des Ortes, des Zeitpunktes 

und der Tagesordnung schriftlich oder in anderer Weise beweisbar den 

übrigen Gesellschaftern mitteilt. 

c) Eine Gesellschafterversammlung kann auch durch Beschluß der jeweils 

vorhergehenden Gesellschafterversammlung einberufen werden, wenn in dem 

Beschluß Zeit, Ort und Tagesordnung der Versammlung festgelegt werden. 

Jede Versammlung bestimmt an ihrem Beginn einen Versammlungsleiter und 

einen Protokollführer, bei denen es sich um verschiedene Personen handeln 

muß. Der Protokollführer hat über die Versammlung und die darin gefaßten 

Beschlüsse ein schriftliches Protokoll unverzüglich zu fertigen und den 

Gesellschaftern zugänglich zu machen. 

 Jedes Mitglied kann innerhalb von 14 Tagen, während der Bauphase 

jedoch nur innerhalb von 2 Tagen, nachdem das Protokoll zugänglich wurde, 

gegen einen Beschluß Einspruch erheben mit der Folge, daß über diesen 

Punkt erneut, dann aber endgültig beschlossen wird. 

d) Jede ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterversammlung ist 

beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte aller vorhandenen Stimmen 

anwesend oder vertreten ist. Ist eine ordnungsgemäß einberufene 

Versammlung nicht beschlußfähig, so ist sofort eine neue Versammlung mit 

derselben Tagesordnung einzuberufen, welche über dieselben Tagesord-

nungspunkte in jedem Fall beschlußfähig ist. Die Beschlüsse der 

Gesellschafterversammlung bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der 

abgegebenen Stimmen. Stimmenthaltungen werden wie die Stimmen nicht 

anwesender Gesellschafter gewertet, wovon die Beschlußfähigkeit nicht 

berührt wird. 

 Über folgende Gegenstände können Beschlüsse der 

Gesellschafterversammlung nur einstimmig mit Zustimmung aller vorhandenen 

Gesellschafter gefaßt werden: 

- Änderung des Gesellschaftsvertrages 

- Ausschluß eines Gesellschafters 

- Maßnahmen, die die finanzielle Lage einzelner Gesellschafter 

erheblich betreffen 

 In diesen Fällen und bei Einberufung der Versammlung wegen Ausübung 

eines Ankaufsrechtes muß außerdem die Einladung der Gesellschaf-

terversammlung unter Angabe von Ort, Zeitpunkt und Tagesordnung durch 

eingeschriebenen Brief mit Rückschein und mit einer Frist von 28 Tagen 

erfolgen; in die Frist werden der Tag der Absendung, der Einladung und 

der Tag der Versammlung nicht mit eingerechnet. Bei Beschlüssen über die 

Ausübung eines Ankaufsrechtes oder den Ausschluß eines Gesellschafters 



haben die betroffenen Gesellschafter und solche Gesellschafter, die 

Miteigentümer derselben betroffenen Einheit sind, kein Stimmrecht. 

(2) Geschäftsführung (gewählte Vertreter) 

a) Die Gesellschafterversammlung wählt Vertreter, welche die Aufgaben 

der Geschäftsführung der Gesellschaft übernehmen. Jeder Vertreter wird 

einzeln gewählt. Es müssen mindestens 2 Vertreter gewählt werden. Jeder 

Vertreter ist in Gemeinschaft mit einem weiteren gewählten Vertreter 

berechtigt, die Gesellschaft nach außen zu vertreten. Die 

Gesellschafterversammlung kann beschließen, daß einzelne Vertreter 

berechtigt sind, allgemein oder für bestimmte Rechtsgeschäfte, die 

Gesellschaft allein zu vertreten oder von den Beschränkungen des 

� 181 BGB befreit zu sein. Die Gesellschafterversammlung hat durch 

Beschluß für jeden gewählten Vertreter eine Vollmacht festzulegen, in der 

die für das Außenverhältnis verbindlichen Grenzen seiner 

Vertretungsbefugnis zum Zwecke der Nachweisung derselben dokumentiert 

sind. Diese Vollmacht ist von allen Gesellschaftern einschließlich 

derjenigen, die an der Beschlußfassung nicht teilgenommen haben oder dem 

Beschluß nicht zugestimmt haben, zu unterzeichnen. 

b) Die gewählten Vertreter unterliegen in jeder Hinsicht der 

Weisungsbefugnis der Gesellschafterversammlung in der Weise, daß ein 

gewählter Vertreter im Namen der Gemeinschaft kein Rechtsgeschäft tätigen 

darf ohne vorherigen, zustimmenden Beschluß der Gesell-

schafterversammlung. In Einzelfragen oder für bestimmte Rechtsgeschäfte 

kann die Gesellschafterversammlung beschließen, daß die Geschäftsführung 

oder einzelne Vertreter von der Pflicht zur vorherigen Konsultierung der 

Gesellschafterversammlung entbunden werden. 

c) Nur Gesellschafter können zu Vertretern gewählt werden . Die 

Vertreter werden für je 1 Kalenderjahr gewählt. Für das Jahr 1987 werden 

durch einstimmigen Beschluß zu Vertretern der Gesellschaft -

Geschäftsführung - gewählt: 

 . 

d) Sowohl für die gewählten Vertreter der Gesellschaft als auch 

Gesellschafter, die mit einzelnen Arbeitsaufträgen durch die Gesell-

schafterversammlung oder die Geschäftsführung betraut werden, besteht 

keine persönliche Haftung, ausgenommen in Fällen grober Fahrlässigkeit 

oder wissentlicher Verletzung von Beschlüssen der 

Gesellschafterversammlung. Insoweit wird die persönliche Haftung gemäß 

�� 664 bis 670 BGB aufgehoben. Dies gilt nicht für entgeltliche 

Auftragsverhältnisse mit Gesellschaftern. 

 

6. Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft 
(1) Die Gründungsgesellschafter erwerben mit Abschluß dieses 

Gesellschaftsvertrages die Mitgliedschaft in der Gesellschaft. Weitere 

Personen können die Mitgliedschaft in der Gesellschaft erwerben, wenn sie 

Eigentümer oder Miteigentümer einer der Wohneinheiten werden, die 

Regelungen des Gesellschaftsvertrages und des Teilungsvertrages 

anerkennen und von den übrigen Gesellschaftern aufgenommen werden. 

(2) Ein Gesellschafter scheidet aus der Gesellschaft in folgenden Fällen 

aus: 

a) durch Ausschluß aus der Gesellschaft 

b) durch Veräußerung seines Wohnungseigentums bzw. seiner Beteiligung 

daran, gleichgültig in welcher Form 

c) durch seinen Tod 

d) durch Kündigung seiner Mitgliedschaft. 



(3 ) Ein Mitglied kann aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, wenn 

es in ganz besonders schwerwiegender Weise gegen seine aus diesem Vertrag 

sich ergebenden Verpflichtungen verstößt, insbesondere seinen 

finanziellen Verpflichtungen zur Tragung der Lasten der 

Gemeinschaftsanlagen über längere Zeit nicht nachkommt; hier sind 

sinngemäß die Vorschriften des WEG und der Gemeinschaftsordnung über die 

Entziehung des Wohnungseigentums anzuwenden. 

Ist dieser Gesellschafter nicht alleiniger Eigentümer seiner Wohnung, so 

sind der oder die Miteigentümer zugleich mit aus der Gesellschaft auszu-

schließen, auch dann, wenn in ihrer Person keine Ausschließungsgründe 

vorliegen sollten. Diese weiteren Miteigentümer haben jedoch das Recht, 

binnen 10 Tagen nach Bekanntmachung des Protokolls über den Beschluß 

gegenüber der Gesellschaft zu Händen der Geschäftsführung zu verlangen, 

die betroffene Einheit unter Anwendung der Vorschriften dieses Vertrages 

zu übernehmen und damit Mitglieder der Gesellschaft zu bleiben. 

Bei dem Beschluß über die Ausschließung haben das betroffene Mitglied und 

etwaige Miteigentümer derselben Einheit kein Stimmrecht. Im übrigen 

bedarf der Beschluß der Zustimmung aller weiteren Gesellschafter. 

(4) Beim Tode eines Gesellschafters geht dessen Gesellschaftsanteil auf 

denjenigen über, der als Erbe oder Vermächtnisnehmer das Eigentum des 

Erblassers an der jeweiligen Wohnung übernimmt; insofern gilt die 

Zuwendung des Eigentums an der Wohnung auch als Zuwendung des Anteils an 

der Gesellschaft, soweit in einer letztwilligen Verfügung  nicht 

ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Die Gesellschafterversammlung 

kann jedoch den oder die Erben aus der Gesellschaft ausschließen, wenn es 

sich bei ihnen oder einem von ihnen um andere Personen handelt als 

Kinder, den Ehegatten oder den Lebensgefährten des verstorbenen 

Gesellschafters oder um den Miteigentümer der betroffenen Woh-

nungseinheit, sofern dieser bereits vorher Mitglied der Gesellschaft war. 

In diesem Fall ist der Beschluß über den Ausschluß jedoch binnen 6 Mona-

ten ab der Vorlage eines Erbnachweises in öffentlicher Urkundsform zu 

fassen. 

Die Gesellschafterversammlung kann auf Antrag eines Gesellschafters durch 

Beschluß feststellen, daß eine bestimmte, in dem Beschluß zu benennende 

Person, dessen Lebensgefährte im Sinne dieses Vertrages ist. Die 

Feststellung kann durch einen erneuten Beschluß auch wieder aufgehoben 

werden. 

Weigert sich ein eintrittsberechtigter Erbe eines verstorbenen 

Gesellschafters, binnen 30 Tagen nach Zugang einer entsprechenden 

Aufforderung durch die Geschäftsführung, die Mitgliedschaft in der Ge-

sellschaft schriftlich anzuerkennen, so wird er wie ein ausgeschlossener 

Gesellschafter behandelt. 

 

7. Veräußerung eines Wohnungseigentums 
(1) Will ein Gesellschafter sein Wohnungseigentum veräußern, so muß er 

dies vorher der Gesellschaft zu Händen der Geschäftsführung schriftlich 

gegen Quittung oder Einschreiben gegen Rückschein mitteilen. Nicht nur 

der veräußerungswillige Gesellschafter, sondern auch die übrigen 

Mitglieder der Gesellschaft, haben das Recht, einen Erwerber vor-

zuschlagen, wobei eine gegenseitige Informationspflicht besteht. Die 

Aushandelung und der Abschluß des Kaufvertrages bleibt jedoch dem 

veräußerungswilligen Gesellschafter vorbehalten. Darin ist jedenfalls das 

Ankaufsrecht neu zu begründen. 

(2) Der betroffene Gesellschafter hat jedoch vor Abschluß des Vertrages 

einen Entwurf desselben auf einer unverzüglich einzuberufenen 

Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorzulegen, wobei er kein 



Stimmrecht besitzt. Beschließt die Versammlung die Ablehnung des 

vorgesehenen Erwerbers, so sind in dem zu protokollieren Beschluß auch 

die Ablehnungsgründe aufzunehmen. 

Können der veräußerungswillige Gesellschafter und die 

Gesellschafterversammlung sich nicht auf einen Käufer einigen und schlägt 

die Gesellschafterversammlung durch Beschluß einen anderen Käufer vor, so 

ist der veräußerungswillige Gesellschafter nicht verpflichtet, an diesen 

zu verkaufen; auch erhält der von der Versammlung vorgeschlagene Käufer 

keinen Anspruch auf Erwerb der Wohnung. 

(3) Kommt innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntgabe des 

Veräußerungswunsches durch den veräußerungswilligen Gesellschafter keine 

Einigung über den Erwerber zustande, so entfällt das Genehmigungsbe-

dürfnis mit der Folge, daß der betroffene Gesellschafter sein 

Wohnungseigentum ohne Information der Gesellschafterversammlung und ohne 

Genehmigungsbeschluß verkaufen kann. Die Vereinbarungen dieses 

Gesellschaftsvertrages über den Eintritt des neuen Eigentümers in die Ge-

sellschaft und das Ankaufsrecht für den Fall einer Verweigerung dieses 

Beitrittes bleiben davon unberührt. 

 

8. Ankaufsrecht 
(1) Die Gesellschafter erhalten gegen jeden einzelnen Mitgesellschafter 

einen bedingten Anspruch auf Übereignung bzw. Abkauf seines 

Miteigentumsanteils am Erbbaurecht bzw. nach Eintragung der Woh-

nungsteilung seines Wohnungserbbaurechtes oder seines Miteigentumsanteils 

daran. Das Ankaufsrecht entsteht unter der Bedingung, daß einer der nach-

stehend beschriebenen Tatbestände erfüllt wird: 

a) Bei Verlust der Mitgliedschaft in der Gesellschaft bürgerlichen 

Rechtes, gleichgültig aus welchem Grunde, 

b) bei Erwerb von Eigentum oder Miteigentum an einer Wohneinheit durch 

Personen, die nicht die Mitgliedschaft in der Gesellschaft im Sinne von 

§ 6, (2) erwerben, 

c) Wenn über das Vermögen des betroffenen Gesellschafters das Konkurs- 

oder Vergleichsverfahren eröffnet oder die Eröffnung solcher Verfahren 

mangels Masse abgelehnt wird, 

d) Wenn in die betroffene Eigentumswohnung 

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, gleichgültig welcher Art, eingeleitet und 

nicht binnen 2 Monaten nach Einleitung wieder aufgehoben werden, 

e) Wenn ein Gesellschafter über seine Wohneinheit ohne vorherigen 

Genehmigungsbeschluß dinglich durch Eintragungen in das Grundbuch 

verfügt, gleichgültig ob diese Genehmigung vereinbart war oder nicht. 

Gehört einem betroffenen Gesellschafter das Wohnungseigentum nicht 

allein, so wirkt die Ausübung des Ankaufsrechtes auch gegenüber etwaigen 

Miteigentümern, selbst dann, wenn in deren Person keiner der vorstehend 

beschriebenen Tatbestände erfüllt wurde. Diese weiteren Miteigentümer 

haben jedoch bei Ausübung des Ankaufsrechtes das Recht, binnen 10 Tagen 

nach Ausübung des Rechtes gegenüber den Ankaufsberechtigten und gegenüber 

dem betroffenen Miteigentümer zu verlangen, die betroffene 

Eigentumswohnung unter sinngemäßer Anwendung der Vorschriften dieses 

Vertrages unter Ausübung eines vorrangigen Ankaufsrechtes zu übernehmen. 

Wollen ein oder mehrere Gesellschafter das Ankaufsrecht ausüben, so haben 

sie vorher eine Gesellschafterversammlung einzuberufen unter Angabe 

dieses Wunsches und der Begründung dazu. Bis zum Ablauf des in der 

Gesellschafterversammlung folgenden Tages können die Gesellschafter das 

Ankaufsrecht gegenüber den betroffenen Eigentümern durch schriftliche 

Erklärung ausüben, entweder gegen Empfangsquittung oder durch 



eingeschriebenen Brief mit Rückschein, wobei es zur Einhaltung der Frist 

auf das Datum der Postaufgabe ankommt. Es genügt die Absendung des 

Einschreibebriefes an die der Geschäftsführung der Gesellschaft zuletzt 

bekanntgegebenen Adressen der betroffenen Gesellschafter. Üben mehrere 

Gesellschafter dieses Ankaufsrecht aus, so erwerben sie die betroffene 

Eigentumswohnung zu gleichen Teilen in Bruchteilseigentum. Sie haften für 

alle Verpflichtungen gegenüber dem betroffenen Eigentümer als Gesamt-

schuldner. 

In den vorstehend zu a), b) und e) genannten Fällen ist das Ankaufsrecht 

binnen 6 Monaten nach Entstehung des dazu berechtigenden Grundes auszu-

üben; im übrigen besteht das Recht so lange fort, die der hierzu 

berechtigende Zustand fortdauert. Das Ankaufsrecht kann nur ausgeübt 

werden, wenn das Ankaufsrecht für die weiteren, verbleibenden 

Gesellschafter neu begründet wird. 

(2) Wird das Ankaufsrecht ausgeübt, so ist die Auflassung unverzüglich zu 

erklären. Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahr gehen auf die Ankaufs-

berechtigten über mit dem Tage des Ankaufsrechtes. Die vom Ankaufsrecht 

betroffenen Gegenstände sind in dem Zustand zu übernehmen, in dem sie 

sich zum Zeitpunkt des Ankaufsrechtes befinden, unter Ausschluß jeglicher 

Gewährleistung. Alle mit der Ausübung des Ankaufsrechtes verbundenen 

Kosten und Steuern trägt der Erwerber. 

(3) Zur Festlegung des Ankaufspreises ist zunächst eine gütliche Einigung 

zwischen den erwerbenden Gesellschaftern und dem ausscheidenden Gesell-

schafter anzustreben. Für den Fall, daß über die Höhe des Ankaufspreises 

nicht binnen 3 Wochen nach Zustellung der Ausübung des Ankaufsrechtes 

eine Einigung zustandekommt, ist der Ankaufspreis wie folgt zu ermitteln: 

a) Nach Fertigstellung aller Wohnungseinheiten sind die auf die 

jeweilige Einheit entfallenden Herstellungskosten zu ermitteln und für 

jede Einheit einvernehmlich und schriftlich festzustellen. Dasselbe gilt 

für alle später durch Investitionen bewirkte Wertsteigerungen oder durch 

besondere Ereignisse eintretende besondere Wertminderung. Bei diesen 

späteren Wertsteigerungen kommt es nicht auf den dafür gemachten Aufwand 

an, sondern auf die dadurch objektiv eintretende Erhöhung des Nutzungs-

wertes. Können die Beteiligten sich über diese Wertfeststellungen nicht 

einigen, so sind sie durch einen vereidigten Sachverständigen für alle 

Parteien verbindlich festzulegen. Können sie sich auf dessen Person nicht 

verständigen, so ist der Sachverständige vom Gutachterausschuß beim Kreis 

Aachen zu benennen. 

b) Steigt oder fällt der vom statistischen Landesamt in Nordrhein-

Westfalen festgestellte Baukostenindex gegenüber dem Tage der Fest-

stellung eines der zugrunde zu legenden Werte, so bestimmt sich der 

Ankaufspreis nach diesen Werten, erhöht oder vermindert in demselben Ver-

hältnis, wie der Index sich geändert hat. Dabei kommt es auf diejenigen 

Veränderungen an, die bis zum Tage der Ausübung des Ankaufsrechtes 

eingetreten sind. 

c) In Anrechnung auf den Ankaufspreis sind alle mit Rang vor der 

Auflassungsvormerkung, durch welche die Ankaufsrechte der Gesellschafter 

gesichert sind, eingetragenen Belastungen mit den durch sie gesicherten 

Verbindlichkeiten übernehmen; sind diese Verbindlichkeiten zu höher als 

der Ankaufspreis, so gelten diese Verbindlichkeiten als Ankaufspreis. 

(4) Der Ankaufspreis ist fällig, wenn folgende Bedingungen vorliegen: 

a) Beurkundung der Auflassung 

b) Bekanntgabe des Schuldenstandes der abzulösenden bzw. in Anrechnung 

auf den Ankaufspreis zu übernehmenden Verbindlichkeiten zum Tage der 

Ausübung des Ankaufsrechtes 



c) Vorlage aller behördlichen und privaten Genehmigungen zur 

Übereignung 

d) Verzicht auf etwaige gesetzliche Vorkaufsrechte. 

Dabei wird der Bestand einer Auflassungsvormerkung für die Gemeinschaft 

unterstellt. Fehlt sie, so ist deren Eintragung mit Rang nach den zu 

übernehmenden oder abzulösenden Belastungen ebenfalls fälligkeitsbedingt. 

Weitere Fälligkeitsbedingung ist die Räumung der betroffenen Einheit 

durch den ausscheidenden Eigentümer. 

 

9. Belastung 
(1) Jeder Gesellschafter bedarf zu Verfügungen über seinen 

Miteigentumsanteil am Erbbaurecht bzw. sein Wohnungserbbaurecht oder 

seine Beteiligung daran der zustimmenden Genehmigung der Gesellschaf-

terversammlung, sofern diese Verfügung zu einer Grundbucheintragung 

führt. Der Beschluß ist mit einer 2/3 Mehrheit zu fassen, wobei der 

betroffene Gesellschafter kein Stimmrecht hat. 

(2) Die Gesellschafterversammlung ist grundsätzlich verpflichtet, die 

Genehmigung durch Beschluß unverzüglich zu erteilen. Sie kann dies nur in 

folgenden Fällen verweigern: 

a) wenn durch diese Verfügung solche Personen, die nicht 

Gesellschafter sind, dingliche Nutzungsrechte an einer Wohnung erhalten 

b) wenn durch die Verfügung eine Belastung der Eigentumswohnung eintritt, 

die unter Einbeziehung aller bereits vorhandenen Belastungen zu einer 

Überschreitung des Ankaufspreises gemäß � 8 dieses Vertrages führen 

würde. 

(3) Ist der Zustimmungsbeschluß rechtswirksam, so hat die Gesellschaft 

unverzüglich eine Vorrangseinräumung in notariell beglaubigter Form zu 

erteilen, nach welcher dem einzutragenden Recht der Vorrang eingeräumt 

wird vor der für die Gesellschaft eingetragenen Auflassungsvormerkung. 

Ohne weitere Nachweisungspflichten gegenüber dem Grundbuchamt kann die 

Gesellschaft bei Unterzeichnung der Vorrangseinräumung durch die 

Geschäftsführung vertreten werden. 

 

10. Aufbauvereinbarung, Finanzierung 

(1) Die Gesellschafter verpflichten sich wechselseitig, die Wohnanlage 

entsprechend den dem Teilungsvertrag vom heutigen Tage beigefügten Plänen 

zu errichten, wobei diese Pläne nur eine verbindliche Grundlage 

darstellen und das Recht jedes Gesellschafters unberührt bleibt, im 

einzelnen seine Einheit individuell auszugestalten. 

(2) Für die Planungs- und Bauphase wird von der Gesellschafterversammlung 

ein Planungskollektiv gewählt. Die Mitglieder dieses Planungskollektivs 

übernehmen die Organisation und Abwicklung der Planung und der 

Bauausführung einschließlich der Organisation aller Ingenieurleistungen. 

Zwischen der Gesellschaft und den Mitgliedern dieses Planungskollektivs 

ist noch eine gesonderte Vereinbarung zu treffen über den genauen Umfang 

der Pflichten und der Befugnisse, insbesondere der Vertretungsbefugnisse 

sowie über die den Mitgliedern des Planungskollektivs zustehenden 

Vergütungen. In dieser Vereinbarung ist auch festzulegen, auf welche 

Weise Eigenleistungen eines Gesellschafters sowohl für seine Einheit als 

auch für das Gemeinschaftseigentum oder Einheiten anderer Gesellschafter 

verrechnet und vergütet werden. Diese Vereinbarung ist durch einen 

Beschluß der Gesellschafterversammlung festzusetzen, der einer 

2/3 Mehrheit bedarf. 



(3) Die Rosten für die Herstellung und den Unterhalt der 

Eigentumswohnungen sowie der Gemeinschaftsanlagen müssen vorab möglichst 

genau kalkuliert werden. Jeder Gesellschafter bringt den Nachweis der 

Finanzierbarkeit seines Anteils an den anfallenden Rosten. Die Kosten für 

die Herstellung und die Unterhaltung jeder Eigentumswohnung übernimmt 

jeder Gesellschafter für die von ihm zu erwerbende Eigentumswohnung. 

Die Kosten für die Herstellung und Unterhaltung der Gemeinschaftsanlagen 

werden im Verhältnis der Miteigentumsanteile von den Gesellschaftern ge-

tragen. 

Jeder Gesellschafter ist verpflichtet, für die rechtzeitige 

Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel Sorge zu tragen. 

(4) Soweit es möglich ist, muß angestrebt werden, daß keine 

gesamtschuldnerische Haftung unter den Gesellschaftern für Baukosten oder 

sonstige Verbindlichkeiten entsteht. Gemeinsame Finanzierungen, 

insbesondere eine etwaige Zwischenfinanzierung während der Bauphase, 

sollen möglichst so gestaltet werden, daß jeder Gesellschafter nur 

anteilig für den auf ihn entfallenden Anteil am Kredit gegenüber der Bank 

haftbar ist. Deshalb soll auch für jede zu errichtende Wohneinheit bzw. 

dessen Bauherrn ein getrenntes Baukonto eingerichtet werden, über welches 

die Beiträge eines jeden Bauherrn zu den gemeinsamen Kosten und die 

Finanzierung seiner individuellen Baukosten abgewickelt werden. Jeder 

Gesellschafter verpflichtet sich, entweder dem Planungskollektiv eine 

Verfügungsvollmacht über dieses Konto zu erteilen oder aber 

entsprechenden Zahlunsanforderungen des Planungskollektives unverzüglich 

Folge zu leisten, sofern er Gelegenheit hatte, die Voraussetzungen für 

die Zahlungsanweisungen zu überprüfen. 

Die Bauphase endet mit der Fertigstellung der Endabrechnung, die von dem 

Planungskollektiv zu erstellen ist, von jedem Gesellschafter geprüft wer-

den kann und durch Beschluß der Gesellschafterversammlung zur Entlastung 

des Planungskollektivs bestätigt werden muß. 

Weitere Einzelheiten über die Abwicklung der Finanzierung bleiben 

besonderen Vereinbarungen unter den Gesellschaftern vorbehalten. 

 

11. Solidarhilfe 

Die Gesellschafter sind verpflichtet, bei einer individuellen Notlage 

eines einzelnen Gesellschafters auf deren Antrag den auf diesen 

Gesellschafter entfallenden Erbbauzins, seine Belastungen aus dem 

Kapitaldienst seiner Finanzierung und aller Hausnebenkosten für ein 

halbes Jahr zu übernehmen. Über die Einzelheiten und die genauen Rück-

zahlungsbedingungen entscheidet die Gesellschafterversammlung. Von der 

Annahme einer individuellen Notlage ist auszugehen, wenn der Antragstel-

ler dies versichert. 

 

12. Grundbucheintragung 

(1) Die Beteiligten haben heute gemäß Urkunde des amtierenden Notars 

Ur.Nr. 508 für 1987 einen Teilungsvertrag über die Entstehung von 

Wohnungserbbaurechten geschlossen. Jeder, der in dieser Urkunde 

ausgewiesenen künftigen Wohnungseigentümer bewilligt und beantragt zu 

Lasten seiner Eigentumswohnung die Eintragung einer Auflassungsvormerkung 

zugunsten der übrigen Mitglieder der Gesellschaft als Gesamtgläubiger 

gemäß � 428 BGB zur Sicherung des bedingten Anspruchs dieser auf 

Übereignung bei Ausübung des Ankaufsrechtes gemäß � 8 dieser Urkunde. Die 

mit dieser Eintragung verbundenen Kosten trägt jeder Gesellschafter für 

seine Einheit. Es wird Gebührenbefreiung wegen Wohnungsbau beantragt und 

versichert, daß die Voraussetzungen des Gesetzes vom 30. Mai 1953 vor-

liegen. 



(2) Der Notar hat darüber belehrt, daß diese Auflassungsvormerkungen 

jedesmal durch Grundbucheintragungen berichtigt werden müssen, wenn ein 

Gesellschafterwechsel stattfindet und daß jeder neu in die Gesellschaft 

eintretende Gesellschafter das Ankaufsrecht in notarieller Form 

ausdrücklich anerkennen und auf der von ihm erworbenen Einheit die 

Auflassungsvormerkung neu bewilligen muß. 

 

13. Weitere Bestimmungen 

(1) Sollten einzelne Vereinbarungen aus diesem Vertrage unwirksam sein 

oder werden, so wird hiervon die Rechtsgültigkeit aller übrigen 

Bestimmungen nicht berührt. 

(2) Der Notar hat darüber belehrt, daß im Hinblick auf die auch in 

Zukunft aufrecht zu erhaltenden Ankaufsrechte alle Änderungen dieses 

Gesellschaftsvertrages, auch die Aufnahme neuer Gesellschafter, zu ihrer 

Wirksamkeit der notariellen Beurkundung bedürfen. 

▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄  

 

Gesellschaftervertrag nach BGB  
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Notarvertrag BGB Gesellschaftervertrag Windkunst 

Vertrag bei gleichzeitigen Eigentumswohnungen 

12.17.92 
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